Seminarbeschreibung

„Bauträgerfälle in Sanierungsgebieten und bei denkmalgeschützten Gebäuden“

Die letzte Möglichkeit, mit Immobilien richtig Steuern zu sparen!
1. Referenten

Dipl.-Finanzwirt (FH) · Betriebswirt (VWA) Stephan Blum
Sachverständiger für die Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Bund Deutscher Baumeister

Lehrbeauftragter an der Berufsakademie Ravensburg
Dipl.-Finanzwirt (FH) Wolfgang Weiss
Sachverständiger für die Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Bund Deutscher Baumeister
Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Wolpertswende

von der Firma Werttax GmbH & Co. KG
Weitere Informationen unter www.werttax-seminare.de
2. Seminarinhalte
Nachdem in jüngster Zeit mehr oder weniger alle anderen Steuersparmöglichkeiten im Zusammenhang mit vermieteten Immobilien (z.B. AfA nach § 7 Abs. 5 EStG) weggefallen sind, sind die erhöhten Absetzungen nach §§ 7h und 7i EStG die letzten lukrativen Abschreibungsmodelle!

Aber auf dem Weg zur Begünstigung liegen viele Stolpersteine, die im Folgenden aufgezeigt und durch unser Seminar aus dem Weg geräumt werden.
Vor allem, aber nicht nur, in den neuen Bundesländern haben Bauträger sanierungsreife Mehrfamilienwohngebäude erworben und diese dann umfassend modernisiert und in Wohneigentum aufgeteilt. Durch entsprechende Vertragsgestaltungen mit den späteren Wohnungskäufern können diese die erhöhten Absetzungen nach den o.g. Vorschriften mit 10% pro Jahr in Anspruch nehmen. 

Problematisch sind in solchen Fällen einerseits das Feststellungsverfahren in formeller Hinsicht sowie die Aufteilung der Kaufpreise der einzelnen Wohnungen auf die Komponenten Bodenwert, Wert der Altbausubstanz und Modernisierungsaufwand (sowie ggf. Erhaltungsaufwendungen).

Die Brisanz dieser Fälle für die Steuerpflichtigen und die Steuerberater liegt darin, dass die Bauträger grundsätzlich verpflichtet wären, Feststellungserklärungen beim Finanzamt mit den entsprechenden Aufteilungsmaßstäben einzureichen. Dies ist bisher regelmäßig unterblieben, vor allem deshalb, weil die Steuerberater (und auch die Finanzämter) noch kaum über das Feststellungsverfahren informiert sind. 

Spätestens dann, wenn die Wohnungskäufer bei ihren jeweiligen Wohnsitzfinanzämtern ihre Einkommensteuererklärungen einreichen, fragen diese beim Betriebsfinanzamt des Bauträgers nach, und das Verfahren kommt ins Rollen. So werden oft Jahre nach Kauf der Wohnung noch Feststellungsbescheide erlassen, die oftmals zu erheblichen Änderungen bei der Aufteilung des Kaufpreises und damit zu empfindlichen Kürzungen der Bemessungsgrundlage für die erhöhten Absetzungen  führen.

Zu beachten ist dabei auch, dass diese Bauträgerfälle in vielen Bundesländern zwingend zur Betriebsprüfung zu melden sind, unabhängig davon, ob Anhaltspunkte für eine unzutreffende Aufteilung bestehen oder nicht. So sind für manche Steuerberater, Bauträger und Wohnungskäufer unangenehme Überraschungen garantiert.

Dabei sind sowohl Berater als auch Betriebsprüfer oft unsicher hinsichtlich der Frage des richtigen Aufteilungsmaßstabs, da hierzu Grundkenntnisse der Verkehrswertermittlung von Immobilien erforderlich sind. 

Ebenso groß ist die Unsicherheit über den eigentlichen Verfahrensablauf. Viele Steuerberater sind der Meinung, das Finanzamt habe überhaupt keine Prüfungsbefugnis mehr, da die Belegenheitsgemeinde des Sanierungsobjekts bereits eine Bescheinigung über die begünstigten Baumaßnahmen ausgestellt hat.

Tatsächlich ist diese Bescheinigung zwar Voraussetzung für die steuerlichen Begünstigungen, das Finanzamt ist bezüglich der Aufteilung der Bemessungsgrundlagen und der Einstufung des Bauaufwands unter die verschiedenen steuerlichen Kriterien (Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Erhaltungsaufwand usw.) nicht gebunden.

Gleichzeitig kann das Finanzamt bei Vorliegen ordnungsmäßiger Bescheinigungen der Gemeinde die Begünstigung dem Grunde nach nicht mehr ablehnen. Hier ist wiederum auf Seiten der Finanzverwaltung stellenweise eine gewisse Unkenntnis vorhanden.

Ebenfalls problematisch ist die AO-rechtliche Seite. Der Bauträger ist bspw. zur Mitwirkung an der Betriebsprüfung verpflichtet, hat aber nicht unbedingt eine Rechtsbehelfsbefugnis. Er ist, sofern er nicht von den Wohnungskäufern als Bevollmächtigter bestellt wurde, nicht direkt selbst betroffen, mithin also nicht der Steuerpflichtige in diesem Verfahren.

Unser Vortrag soll die Steuerberater über alle Aspekte des Feststellungsverfahrens informieren und sie in die Lage versetzen, „finanzamtssichere“ Aufteilungsmaßstäbe zu erarbeiten und diese so im Rahmen der Feststellungserklärung zu präsentieren, dass das Finanzamt diese ohne weitere Schwierigkeiten akzeptiert.

Dabei werden neben ausführlichen Erläuterungen des Verfahrensgangs mit den einschlägigen Vorschriften auch die Grundkenntnisse der Verkehrswertermittlung dargestellt (soweit sie für das Feststellungsverfahren von Bedeutung sind).

3. Zeitdauer und Unterlagen

Das Seminar dauert etwa 5 ½ Zeitstunden, zzgl. Pausen.

Die Teilnehmer erhalten ein umfangreiches Manuskript sowie einen speziell aufbereiteten Ausdruck unserer modernen Präsentationsmedien.

Darüber hinaus stellen wir den Seminarteilnehmern kostenlos ein Excel-Modul zur einfachen und sicheren Kaufpreise zur Verfügung. Dieses kann von einem geschützten Bereich unserer Internetseite www.werttax-service.de heruntergeladen werden (der genaue Link wird im Seminar bekannt gegeben).

4. Seminargliederung

· Begriffe und Hintergrund

· Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen

· §§ 7h und 7i EStG

· Sanierungsgebiete und Baudenkmäler

· Begriffsbestimmungen laut Baugesetzbuch

· Voraussetzungen für die Inanspruchnahme

· Begünstigte Baumaßnahmen

· Anschaffungskosten, Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand

· Abgrenzung der Begriffe

· Neue BFH-Rechtsprechung zu anschaffungsnahem Aufwand

· Verfahrensgänge

· Bescheinigung der Gemeinde

· Umfang der Bescheinigung

· Voraussetzungen

· Remonstrationsrecht des Finanzamts

· Feststellungsverfahren nach § 180 AO

· Erklärungspflichten des Bauträgers

· Prüfungsumfang des Finanzamts

· verfahrensrechtliche Besonderheiten

· Einspruchsbefugnis

· Bauträger als Verfahrensbeteiligter

· Aufteilung der Baukosten

· Einführung in die Verkehrswertermittlung

· Grund und Boden-Wert

· Wert der Altsubstanz

· Sachwertverfahren

· Normalherstellungskosten 1995/2000

· Ertragswertverfahren

· Modernisierungsmaßnahmen

· Ermittlung nach tatsächlichen Kosten

· Schätzungen nach Baukostentabellen

· Ermittlung des Fertigstellungsgrads bei Kaufvertrag

· Aufteilungsmaßstäbe in Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen

· Aufteilung nach Sachwerten

· vereinfachte Verfahren der Finanzverwaltung

· Die Arbeit mit unseren Excel-Tabellen zur Kaufpreistabellen

